
Aktualisierung der Entsprechenserklärung  

Vorstand und Aufsichtsrat der Westwing Group SE haben zuletzt am 17. Dezember 2025 
eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 Abs. 1 AktG abgegeben. Diese Erklärung wird wie 

folgt aktualisiert:  

• Gemäß C.5 DCGK 2022 soll ein Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft keinen 
Aufsichtsratsvorsitz in einer konzernexternen börsennotierten Gesellschaft wahrnehmen. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft ist zugleich Mitglied des Vorstands einer 

konzernexternen börsennotierten Gesellschaft nach luxemburgischem Recht. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende hat gegenüber der Gesellschaft erklärt, dass ihm für die 

Wahrnehmung seiner Aufgabe als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats genügend 

Zeit zur Verfügung steht und er das Mandat mit der gebotenen Regelmäßigkeit und 
Sorgfalt wahrnehmen kann. Aufsichtsrat und Vorstand sind davon überzeugt, dass die 

Verantwortung für beide Ämter zu keinerlei Interessenkonflikt führt. 

• Von G.7 DCGK 2022, der eine Festlegung der Leistungskriterien für alle variablen 
Vergütungsbestandteile im jeweiligen Vorjahr für das bevorstehende Geschäftsjahr 

empfiehlt, wurde und wird lediglich in Bezug auf die zeitliche Komponente abgewichen. 

Der Aufsichtsrat trifft die Festlegung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres, da die 
Beendigung des Vorjahres abgewartet wird, um Leistungskriterien gegebenenfalls 

entsprechend anpassen zu können. 

 

München, 05. Februar 2026 

 

 

Für den Vorstand      Für den Aufsichtsrat  

Dr. Andreas Hoerning      Christoph Barchewitz 

 

 

 

 


